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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Angelika 

Weikert, Doris Rauscher u. a. und Fraktion (SPD)

Einschränkung des Streikrechts in Bereichen der Daseinsvorsorge - Angriff auf 

die Tarifautonomie! (Drs. 17/7043) 

Ich eröffne die Aussprache. Die erste Rednerin ist Frau Kollegin Weikert. Bitte schön.

(Unruhe)

Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Frau Präsidentin, Kolle

ginnen und Kollegen! Vielleicht können wir uns alle wieder der weiteren Plenartages

ordnung widmen.

Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, mit unserem Dringlichkeitsantrag wollen wir 

einen möglichst einstimmigen Beschluss des Bayerischen Landtags erzielen.

(Anhaltende Unruhe)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Entschuldigung, Frau Weikert. Kolleginnen und 

Kollegen, wir befinden uns bereits in der Beratung des nächsten Dringlichkeitsantrags. 

Ich bitte Sie, die Nebengespräche einzustellen oder draußen weiterzuführen sowie die 

Plätze einzunehmen. Bitte hören Sie der Rednerin zu.  Danke schön.

Angelika Weikert (SPD): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Wir wollen eine einstimmi

ge Zustimmung dafür erzielen, dass die Pläne des Ministerrats nicht weiterverfolgt 

werden. Der Plan, das Streikrecht in Bereichen der Daseinsvorsorge deutlich einzu

schränken, soll nicht weiterverfolgt werden.

Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Folgendes vorausschicken: Die Menschen, die 

Arbeitnehmer, die in der öffentlichen Daseinsvorsorge arbeiten und dort ihren Dienst 

für die Allgemeinheit verrichten, verdienen eine anständige Bezahlung, einen vernünf
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tigen Tarifvertrag und vernünftige Rahmenbedingungen, sodass sie ihren Lebensun

terhalt mit ihrer Arbeit verdienen können.

(Beifall bei der SPD)

Es besteht überhaupt kein Grund, hinsichtlich unseres bewährten und grundgesetzlich 

geschützten Rechts auf Koalitionsfreiheit und der Durchsetzung von Interessen inner

halb bestimmter Regeln, die letztendlich zu einem Streik führen können, bei der öffent

lichen Daseinsvorsorge einen Unterschied zu machen. Der Streik ist das letzte Mittel. 

Ich füge hinzu: Der Streik wird in der Bundesrepublik immer als letztes Mittel ange

wandt. Ein Angriff auf dieses Streikrecht ist ein Angriff auf unser Grundgesetz. Sie äu

ßern in der Begründung des Antrags einen ungerechtfertigten Generalverdacht gegen

über Gewerkschaften. Sie unterstellen den Gewerkschaften, dass diese nicht 

verantwortungsvoll mit ihrem Streikrecht umgehen. Der Vorsitzende des DGB hat 

Ihnen etwas entgegengesetzt. Den Widerstand aller DGBGesellschaften werden Sie 

noch zu spüren bekommen.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, ich gehe immer noch davon aus, dass Sie unserem Antrag 

zustimmen und Ihrer Staatsregierung in diesem Fall nicht folgen werden. Ich finde es 

wirklich daneben, dass die Staatsregierung, der Ministerrat, den Poststreik als Beispiel 

anführt. Das möchte ich ganz deutlich sagen.

(Beifall bei der SPD)

Die gute alte Deutsche Post ist heute nicht mehr wiederzuerkennen. Der Konzern ist 

in viele Einzelteile zerschlagen worden. Das Unternehmen wird mit einer Unterneh

mensstrategie geführt, die jeglicher sozialpartnerschaftlichen Verpflichtung entbehrt. 

Der Vorstand der Post AG handelt gegenüber den Beschäftigten und gegenüber der 

Gewerkschaft im laufenden Tarifkonflikt vollkommen unverantwortlich. Der Vorstand 

will dieses Unternehmen noch weiter zersplittern und die Arbeitnehmer in 49 Regional
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gesellschaften auslagern mit dem Ziel, dass dort nicht mehr der Haustarifvertrag der 

Post gilt. Die Menschen, die dort arbeiten und täglich die Post in die Briefkästen aus

tragen oder die Pakete zustellen, werden in einen Niedriglohnbereich getrieben. Spä

ter müssen wir sie mit der Grundsicherung oder unterstützenden Sozialleistungen auf

fangen. Kolleginnen und Kollegen, es kann nicht unser Ernst sein, eine solche 

Auseinandersetzung dafür herzunehmen, um das Streikrecht in der öffentlichen Da

seinsvorsorge einzuschränken.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, es wäre gut, sich für die Arbeitnehmer einzusetzen. Wir tun 

das. Sie können sich dessen sicher sein. Gestern und letzte Woche war ich bei zwei 

Streikversammlungen der Postbeschäftigten. Wir tun das. Sie sollten innerparteilich 

Einfluss auf Ihren Finanzminister Wolfgang Schäuble sowie auf die Vertreter der Par

teien im Aufsichtsrat der Post nehmen und diese ultimativ endlich zur Vernunft auffor

dern. Sie sollten dafür sorgen, dass die Konfliktparteien wieder an einen Gesprächs

tisch kommen, damit dieser Streik beendet wird.

Unser Antrag könnte auch wie folgt überschrieben werden: Wehret den Anfängen – 

keine Aushöhlung des Streikrechts. Wir Sozialdemokraten stehen zu dieser grundge

setzlich festgeschriebenen Position. Hände weg vom Streikrecht!

(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Weikert. – Die 

nächste Rednerin ist Frau Kollegin Gerlach. Bitte schön, Frau Gerlach.

Judith Gerlach (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Die seit Monaten andauernden Tarifkonflikte im Schienenverkehr und Luft

verkehr zeigen, welche beträchtlichen Schäden Streiks vor allem in bestimmten Berei

chen der Daseinsvorsorge verursachen können. Im Pilotenstreik bei der Lufthansa 

gab es seit April 2014 insgesamt zwölf Ausstände. Im Lokführerstreik bei der Deut
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schen Bahn kam es bisher zu neun Arbeitsniederlegungen. Nach Unternehmensanga

ben führt bereits ein Streiktag bei der Lufthansa zu Kosten in Höhe von 15 bis 20 Milli

onen Euro. Bei der Deutschen Bahn ist von einem Betrag im mittleren einstelligen 

Millionenbereich auszugehen. Die volkswirtschaftlichen Schäden des Lokführerstreiks 

infolge von Transportausfällen, Lieferengpässen und Arbeitszeitverlusten werden von 

Vertretern der Wirtschaft mit 50 bis 100 Millionen Euro pro Tag beziffert. Zudem sind in 

Deutschland mehr als 6 Millionen Berufspendler täglich auf die Bahn angewiesen.

Streiks in diesem Bereich unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Wirkung deutlich von 

Arbeitskämpfen in anderen Wirtschaftszweigen. Betroffen sind nicht nur die Arbeitge

ber, sondern ist auch die Allgemeinheit, die auf diese Leistungen des täglichen Lebens 

angewiesen ist. Ein Ausweichen auf andere Anbieter ist oft nicht bzw. nicht in der ge

forderten Schnelligkeit möglich. Die volkswirtschaftlichen Schäden solcher Arbeits

kämpfe sind erheblich. Nichtsdestoweniger sind das Recht zum Streik, die Koalitions

freiheit und die Tarifautonomie hohe Güter, die vor allem für den sozialen 

Interessenausgleich zwischen den Tarifpartnern sorgen sollen. Gerade deshalb ist ein 

verantwortungsvoller Umgang in diesem Bereich so wesentlich, um vor allem die so

ziale Akzeptanz des Arbeitskampfsystems bei den Bürgerinnen und Bürgern aufrecht

zuerhalten und den angemessenen Ausgleich mit den Interessen der Öffentlichkeit zu 

wahren. Das ist kein Generalverdacht, sondern die Beobachtung der letzten Monate.

Betrachtet man beispielsweise die Vorgänge in dem andauernden Tarifkonflikt bei der 

Bahn, fragen sich viele, ob das wirklich noch verhältnismäßig, angemessen und ein 

verantwortungsvoller Umgang mit einer Arbeitskampfmaßnahme ist. Nach dem Prinzip 

der Verhältnismäßigkeit soll ein Streik Ultima Ratio sein, also letztes Mittel einer Tarifa

useinandersetzung. Dennoch hat die GDL lange Zeit einer Schlichtung eine Absage 

erteilt und immer wieder den Streik ausgerufen, ohne den Versuch einer einvernehmli

chen Lösung durch einen neutralen Schlichter zu unternehmen.

Da ist dann die Politik gefragt. Wir können nicht zulassen, dass einzelne Interessen

gruppen ihre Forderungen unverhältnismäßig auf den Rücken von Millionen von Bür
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gern austragen. Wir sehen in diesem Bereich gesetzlichen Regelungsbedarf und wol

len das Schlichtungs und Streikrecht für die Bereiche der Daseinsvorsorge abändern. 

Im Gegensatz zu dem klassischen Arbeitskampf, in dem sich maßgeblich nur die Kon

fliktparteien gegenüberstehen, werden in bestimmten Bereichen der Daseinsvorsorge 

Unbeteiligte in das Arbeitskampfgeschehen miteinbezogen und dadurch vor allem 

auch Grundrechte Dritter sowie Rechtsgüter mit Verfassungsrang berührt.

Aus dem Sozialstaatsprinzip folgt die Pflicht zur staatlichen Gewährleistung einer 

Grundversorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen im Sinne einer 

Mindestdaseinsvorsorge. Diesem Umstand wird aber derzeit nicht Rechnung getra

gen. Insbesondere bei der Beurteilung im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsat

zes geht es in erster Linie um eine Abwägung der Interessen von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern. Hinreichend klare Kriterien zur Beurteilung der Auswirkung auf Dritte 

fehlen aber. Auf bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge, insbesondere die Energie 

und Wasserversorgung, die Entsorgung, das Gesundheitswesen, die Feuerwehr, die 

innere Sicherheit, die Post und Telekommunikation oder den Verkehr, ist die Bevölke

rung existenziell angewiesen. Der Staat ist verpflichtet, Leistungen der Daseinsvorsor

ge zu gewährleisten.

Ziel einer gesetzlichen Regelung des Streikrechts muss daher sein, Koalitionsfreiheit 

und die von Arbeitskämpfen in den Bereichen der Daseinsvorsorge betroffenen 

Rechtspositionen verfassungskonform in Ausgleich zu bringen. Das ist beim Begriff 

der Daseinsvorsorge natürlich nicht ganz einfach. Das ist ein unbestimmter Rechtsbe

griff, mit Unschärfen behaftet und vor allem entwicklungsoffen. Im Sinne einer engen 

Auslegung sollte daher eine Begrenzung auf solche Bereiche der Daseinsvorsorge er

folgen, in denen ohne Beschränkung der Arbeitskampffreiheit unverhältnismäßige 

Auswirkungen aufgrund rechtsrelevanter Drittinteressen drohen. Das betrifft die von 

mir eben aufgezählten sensiblen Bereiche der Daseinsvorsorge.

Wir stellen daher drei Vorgaben an ein verantwortungsvolles Tarifrecht in der Daseins

vorsorge.  Mit der Einführung einer Schlichtungsobliegenheit wollen wir erreichen, 
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dass die Tarifpartner zur Vermeidung eines Arbeitskampfes ein der Tarifautonomie ge

nügendes Schlichtungsverfahren durchführen müssen. Mit einer Ankündigungsfrist 

von vier Werktagen wollen wir der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich auf den 

Streik vorzubereiten. Mit einer verpflichtenden Mindestversorgungsvereinbarung zwi

schen den Tarifpartnern soll eine Grundversorgung in der Daseinsvorsorge gewähr

leistet werden. Eine inhaltliche Einschränkung des Streikrechts ist damit eben nicht 

verbunden.

Jedem Streik im Bereich der Daseinsvorsorge muss ein Schlichtungsversuch voraus

gehen, um sicherzustellen, dass ein Arbeitskampf erst nach Ausschöpfung aller Ver

handlungsmöglichkeiten ausgerufen wird. Deshalb muss ein obligatorisches Schlich

tungsverfahren eingeführt werden, das im Bereich der Daseinsvorsorge eine 

gesetzliche Schlichtungsobliegenheit begründet, jedoch keinen die Tarifautonomie ver

letzenden Schlichtungszwang auferlegt. Dies trägt dem Grundsatz der Verhältnismä

ßigkeit Rechnung und greift vor allem die Rechtsprechung des Großen Senats des 

Bundesarbeitsgerichts auf, der aus dem UltimaRatioPrinzip das Erfordernis eines 

vorgeschalteten Schlichtungsverfahrens abgeleitet hat. Der Schlichtungsvorschlag 

muss nicht von beiden Seiten akzeptiert werden; aber es muss zumindest einmal der 

Versuch unternommen werden und eine Schlichtung durchexerziert werden, bevor es 

zum Streik kommt. Der Schlichtungsvorschlag ist nicht bindend. Er gibt aber zumin

dest einen Anhaltspunkt, was ein neutraler Dritter als angemessene Lösung betrach

ten würde, und trägt somit vor allem zur Versachlichung bei.

Gerade ein solches Vorgehen würde nicht nur im Fall des Bahnstreiks helfen, sondern 

auch im aktuellen Poststreik. Gestern war in den Medien wieder zu lesen: Die Tarif

partner forderten am Mittwoch den jeweils anderen auf, den ersten Schritt zu tun und 

an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Es herrsche totale Funkstille, sagte der 

Ver.diSprecher am Mittwoch und kündigte eine weitere Ausweitung von Streikaktio

nen an. So ist es jetzt ja gekommen, wie man heute Morgen den Medien entnehmen 

konnte. Im Falle einer Schlichtung wäre niemand gezwungen, den ersten Schritt auf 
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die andere Partei zu tun, sondern der Schlichter würde dies auf einem neutralen Weg 

tun und damit im besten Fall eine Einigung vorantreiben.

Sollte das obligatorische Schlichtungsverfahren nicht zu einer Einigung und damit 

nicht zur Beendigung des Arbeitskampfes führen, soll ein Streik im Bereich der Da

seinsvorsorge oder kritischen Infrastrukturen rechtzeitig angekündigt werden. Im Fall 

der Nichteinigung soll die Bevölkerung durch die Ankündigungsfrist die Möglichkeit 

haben, sich auf den Streik einzustellen, um gegebenenfalls Alternativen wie zum Bei

spiel die Bildung von Fahrgemeinschaften bei Bahnstreiks zu finden. Ein Zeitraum von 

vier Tagen erscheint zur Organisation der erforderlichen Ersatzmaßnahmen angemes

sen. Um eine Mindestversorgung während des Streiks zu gewährleisten, sollten die 

Tarifparteien zum Abschluss einer Notdienstvereinbarung und zur Vorlage eines 

Streikfahrplans verpflichtet werden. Die Erforderlichkeit von Notdienstarbeiten wird von 

der Rechtsprechung bereits derzeit aus der Gemeinwohlbindung von Arbeitskämpfen 

abgeleitet und ist von den Tarifpartnern grundsätzlich anerkannt.

Es ist wichtiger denn je, die Daseinsvorsorge zu schützen. In Zeiten voranschreitender 

Vernetzung können Ausfälle in dem einen Bereich zu weitreichenden Auswirkungen 

auch in anderen Bereichen führen, sei es in Bereichen der Informationstechnik, der 

Telekommunikation, der Energie, des Transports oder des Verkehrs. Um nicht gewollte 

und unverhältnismäßige Auswirkungen zu verhindern, ist das Streikrecht deshalb in 

Bezug auf die Daseinsvorsorge den Anforderungen einer vernetzten Lebenswirklich

keit anzupassen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Gerlach. Bitte bleiben Sie 

noch am Rednerpult. Es folgt eine Zwischenbemerkung. Bitte schön, Frau Weikert.

Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Liebe Kollegin, ich bin 

mir nicht so ganz sicher, ob Sie den Inhalt des Textes, den Sie jetzt wunderbar vorge

lesen haben, verinnerlicht haben.
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(Widerspruch bei der CSU – Jürgen W. Heike (CSU): Wo sind wir denn? – Dr. 

Paul Wengert (SPD): Das war doch offensichtlich!)

 Das werden wir gleich merken. – Deshalb frage ich Sie: Haben Sie sich bei Ihrer Her

vorhebung der hohen staatlichen Verantwortung für die Daseinsvorsorge auch einmal 

überlegt, was während der Zeit der schwarzgelben Koalition hier in Bayern, aber auch 

in Berlin an staatlichen Aufgaben, die wir auch zur Daseinsvorsorge rechnen, privati

siert und letztlich aus der staatlichen Hoheit herausgenommen und in die Hände von 

privaten Unternehmen gegeben wurde, die nach Ihren Aussagen immer dem Wettbe

werb unterstellt werden sollen? Wie passt dazu Ihre besondere Betonung der Fürsor

ge für die Allgemeinheit? Darauf hätte ich gerne eine Antwort.

(Beifall bei der SPD)

Die andere Frage lautet: Wie kommen Sie eigentlich zu der Aussage, dass der Post

streik keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat? Sie tragen Zitate unter anderem über 

Ereignisse bei der Bahn vor. Sie wissen, dass wir hier gemeinsam mit der Arbeitsmi

nisterin eine Lösung gefunden haben. Sie greifen im Moment nicht die kleinen Ge

werkschaften an, sondern wenden sich konkret gegen die von den DGBGewerkschaf

ten eingesetzten Mittel. Der Poststreik – das kann ich Ihnen sagen, und das können 

Sie überall nachlesen – hat einen sehr hohen Rückhalt in der Bevölkerung,

(Lachen bei der CSU)

und hier gibt es einen Aufsichtsrat mit 21prozentiger Beteiligung der öffentlichen 

Hand. Wenn Sie schon von öffentlicher Daseinsvorsorge sprechen, dann reden Sie 

mit Ihren Vertretern im Aufsichtsrat, damit sie zu einer vernünftigen Tarifpolitik zurück

kehren.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Weikert. – Frau Gerlach, bitte 

schön.
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Judith Gerlach (CSU): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Liebe Frau Weikert, wenn 

Sie mir zugehört hätten, hätten Sie gemerkt, dass ich keine Verbindung mit dem Post

streik hergestellt habe.

(Widerspruch bei der SPD)

 Jetzt bin ich mal dran. – Ich habe das mit dem Poststreik in keiner Weise in Verbin

dung gebracht, sondern von der allgemeinen Akzeptanz gesprochen. Natürlich gibt es 

eine allgemeine Akzeptanz der Bürger. Wenn aber über Wochen und Monate ständige 

Streikinitiativen kommen  

(Zuruf der Abgeordneten Angelika Weikert (SPD) – Zurufe von der CSU: Ausre

den lassen! – Angelika Weikert (SPD): Sie wissen doch, was drinsteht!)

Jetzt weiß ich auch, warum sie den Zusammenhang nicht mitbekommen hat.

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Frau Gerlach hat das Wort.

Judith Gerlach (CSU): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Ich stelle das mal klar: Ich 

habe die allgemeine Akzeptanz nicht mit dem aktuellen Poststreik in Verbindung ge

bracht.

Was Ihre erste Anmerkung über meine Redegewandtheit anbelangt, entschuldige ich 

mich in allerhöchster Form. Ich bin erst eineinhalb Jahre hier im Parlament und habe 

bestimmt noch sehr viel von Ihnen, Frau Weikert, zu lernen. Ich werde das als Maß

stab sehen.

(Zurufe von der CSU: Oh! – Mechthilde Wittmann (CSU): Lieber nicht!)

Bilden Sie sich kein Urteil über junge Kollegen, die hier erst anfangen; denn das ist 

nicht besonders fair.

(Beifall bei der CSU)
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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Frau Gerlach. – Für die FREIEN 

WÄHLER hat sich der Herr Muthmann zu Wort gemeldet. Bitte schön.

Alexander Muthmann (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Liebe Kolle

ginnen und Kollegen! Lieber Leopold Herz, angesichts der Kürze der noch verbleiben

den Redezeit versuche ich, mich kurz zu fassen. Die Kollegen der SPD erwähnen im 

Titel ihres Antrags einen vermuteten oder tatsächlichen "Angriff auf die Tarifautono

mie" an dieser Stelle. Dieser Tage ist auch der Antrag auf Drucksache 17/7047 betref

fend "Streiks der Postbeschäftigten …" eingegangen. Darin heißt es: "Der Landtag er

klärt sich unter Wahrung der Tarifautonomie solidarisch mit den Forderungen der 

Postbeschäftigten", also einer Seite. – Auch hier stellt sich die Frage, wie das mit der 

Tarifautonomie in Einklang zu bringen ist. Ich vermute, dass Sie sich beim Tarifein

heitsgesetz, das unter Ihrer Mitverantwortung auf den Weg gebracht worden ist, auch 

schwertun, wenn es um diese hehren Prinzipien geht. Dennoch können wir Ihrem An

trag nicht zustimmen.

Erinnern wir uns an die Erfahrungen der letzten Zeit, als es wiederholte Streiks unter 

anderem im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge gab, die auch die Volkswirt

schaft ganz massiv getroffen haben. Sie führen auch dazu, dass wir uns vonseiten der 

Politik mit den Rahmenbedingungen befassen müssen. Das soll aber nicht durch die 

Einmischung in konkrete einzelne tarifliche Auseinandersetzungen geschehen. Das ist 

nicht unsere Haltung, und es sollte auch nicht Ihre ernsthafte Haltung sein.

Natürlich sind viele Bereiche der Daseinsvorsorge in den letzten Jahren privatisiert 

worden, und nicht jeder neue Arbeitgeber behandelt seine Angestellten so, wie sich 

das gehört. Da gebe ich Ihnen recht. Lohn wird gekürzt, es wird ausgegliedert, Ar

beitsbedingungen verschlechtern sich. In den massiven Streiks der letzten Monate 

drückt sich auch diese Problematik aus. Für die Politik heißt das: Sie soll sich nicht in 

einzelne Auseinandersetzungen einmischen, sondern hier ist die Frage zu stellen, wie 

der rechtliche Rahmen richtig gesteckt ist.
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Nun hat die CSUStaatsregierung einige Forderungen zum Ablauf eines Streiks im Be

reich der Daseinsvorsorge benannt. Dazu ist anzumerken, dass diese Vorschläge kei

neswegs neu oder gar eine Erfindung der CSU sind, sondern auf ein Papier der Carl

FriedrichvonWeizsäckerStiftung aus dem Jahr 2010 zurückgehen. Demnach sollen 

im Bereich der Daseinsvorsorge die Spielregeln geändert werden. Ich sehe aus Zeit

gründen davon ab, das zu wiederholen; das ist bekannt und gerade von der Kollegin 

Gerlach erläutert worden. An dieser Stelle gibt es den Schwachpunkt, dass derzeit 

noch eine Definition der Staatsregierung fehlt, was in diesem Sinne alles zur Daseins

vorsorge zu zählen ist; aber in den kommenden Wochen oder vielleicht heute schon 

besteht sicherlich Gelegenheit, das zu präzisieren.

Uns FREIEN WÄHLERN ist und bleibt wichtig, dass die Tarifautonomie und das Streik

recht unbedingt gewahrt werden. Im Gegenzug muss das Streikrecht so ausgestaltet 

werden, dass nicht einzelne Branchen der Daseinsvorsorge zielgerichtet und zum 

Schaden ganzer Volkswirtschaften oder beträchtlicher Teile davon lahmgelegt werden 

können. Der Vorschlag der CarlFriedrichvonWeizsäckerStiftung, den die Staatsre

gierung aufgegriffen hat, geht nach unserer Einschätzung durchaus in die richtige 

Richtung. Die fundamentale Ablehnung dieser Vorschläge seitens der SPD trägt nicht 

zur Lösungsfindung bei, weswegen wir den SPDAntrag ablehnen werden.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Muthmann. – Unser nächster 

Redner ist der Kollege Mütze. Bitte schön.

Thomas Mütze (GRÜNE): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Entscheidung 

des Ministerrats vom 16. Juni zur Einschränkung des Streikrechts im Bereich der Da

seinsvorsorge ist natürlich falsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, es 

hilft eben nicht, die Streiks bei Post und Bahn zu kritisieren, wenn vorher durch Priva

tisierungen bei Post und Bahn diese Tür überhaupt erst geöffnet wurde.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)
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Sie haben der Privatisierung damals im Bundestag genauso zugestimmt wie andere 

Fraktionen, Kolleginnen und Kollegen der CSU. Tarifbeschäftigte dürfen eben streiken. 

Gäben Sie Lehrkräften die Möglichkeit zu streiken, würden diese das sofort tun. Da 

können Sie sich sicher sein. Tarifbeschäftigte müssen das Recht haben, für bessere 

Arbeitsbedingungen zu streiken.

Sicherlich müssen die Tarifparteien mit dem Streikrecht verantwortungsvoll umgehen. 

Das ist auch klar. Ihnen aber eine Schlichtungspflicht oder eine Pflicht zur Vorankündi

gung von Streiks zu verordnen, ist ein klarer Eingriff in die Tarifautonomie und ein kla

rer Bruch des Grundgesetzes. So sehen wir es. Daher unterstützen wir GRÜNE den 

Vorstoß der SPD.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich kann in dieser Rede kein großes Aber feh

len. Liebe Kollegin Weikert, Sie sind über einen wichtigen Aspekt hinweggegangen, 

indem Sie gesagt haben: Wir haben mit der Arbeitsministerin einen Vorschlag erarbei

tet. – Wir würden uns freuen, wenn Sie die klare Linie, die Sie hier fahren, auch in Ber

lin fahren würden, liebe Kollegen der SPD; denn Frau Nahles hat mit dem Tarifein

heitsgesetz nichts anderes eingeführt als das, was die CSU jetzt hier in Bayern 

vorschlägt: Sie greifen in das Streikrecht ein.Sie untersagen kleinen Gewerkschaften 

gerichtlich die Arbeitsniederlegung. Das steht unserer Meinung nach im Widerspruch 

zur Tarifautonomie. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich kann Ihnen die

sen Vorwurf nicht ersparen. Sie sprechen hier mit gespaltener Zunge. Wenn es in Ber

lin dieses Tarifeinheitsgesetz nicht gegeben hätte, wäre Ihr heutiger Dringlichkeitsan

trag sicher glaubhafter.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Mütze. Bleiben Sie bitte da. 

Frau Kollegin Weikert hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemeldet. Bitte schön, 

Frau Weikert.
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Angelika Weikert (SPD): Kollege Mütze, die GRÜNEN waren in Berlin bei dem Tarif

einheitsgesetz nicht dabei. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, was das Tarifein

heitsgesetz bedeutet: ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Das ist ein altes und sozialde

mokratisches Prinzip. Ob dieses Gesetz in das Streikrecht eingreift, wird das 

Bundesverfassungsgericht zeitnah klären. Wir werden dann darüber reden. Ich nehme 

jedoch Ihren Vorwurf nicht an, sondern gebe ihn zurück: Wir haben keinen Eingriff in 

das Streikrecht begangen.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Bitte schön, Herr Mütze.

Thomas Mütze (GRÜNE): Frau Kollegin, vielen Dank, dass Sie mir die Zeit geben, 

diesen Punkt zu präzisieren; denn wir haben nur sehr wenig Zeit. – Selbst das Bun

desarbeitsministerium geht davon aus, dass kleineren Gewerkschaften eine Arbeits

niederlegung unter Umständen gerichtlich untersagt werden könnte. Ich zitiere: "Eine 

gerichtliche Einzelfallprüfung kann ergeben, dass eine auf den Abschluss eines Tarif

vertrags gerichtete Arbeitskampfmaßnahme unverhältnismäßig sein kann, soweit ein 

Tarifvertrag erzwungen werden soll, dessen Inhalte evident nicht zur Anwendung kom

men." Liebe Kollegin Weikert, wenn das kein Angriff auf das Streikrecht ist, dann weiß 

ich nicht, was sonst ein Eingriff sein soll.

(Angelika Weikert (SPD): Das wird doch gerichtlich geklärt!)

 Leider muss das erst gerichtlich geklärt werden. Die Arbeitsministerin hätte dieses 

Gesetz nicht vorlegen müssen. Niemand hat sie dazu gezwungen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Angelika Weikert (SPD): Sie können das nicht be

haupten!)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Mütze. – Die nächste Redne

rin in diesem Block ist Frau Staatsministerin Müller. Bitte schön.

Protokollauszug
47. Plenum, 18.06.2015 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 13

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000291.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000209.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000279.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000209.html


Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 

es wird Sie sicher nicht wundern, dass wir Ihren Dringlichkeitsantrag ablehnen.

(Horst Arnold (SPD): Nein, das wundert mich nicht!)

Der beschlossene Einsatz zum Streikrecht in der Daseinsvorsorge ist wohlüberlegt. 

Mehr noch: Angesichts der Streiks in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge sind 

diese Maßnahmen erforderlich, um nicht zu sagen, Ultima Ratio. Aktuell wird die Post 

bestreikt; vor wenigen Wochen war es die Bahn. Die Auswirkungen auf das öffentliche 

Leben und die Wirtschaft sind enorm. Streiks in Bereichen der Daseinsvorsorge treffen 

nicht nur die Arbeitgeber, die bestreikt werden. Sie treffen auch die Allgemeinheit, un

sere Bevölkerung, die essenziell auf diese Leistungen angewiesen ist. Die Menschen 

sind auf Leistungen wie die zuverlässige Zustellung von Briefen und Paketen ange

wiesen.

(Angelika Weikert (SPD): Bezahlen Sie die Leute anständig, dann wird auch zu

gestellt!)

Täglich nutzen 6 Millionen Berufspendler die Bahn. Die Schäden durch die Lokfüh

rerstreiks werden mit 50 bis 100 Millionen Euro pro Tag beziffert. Wenn das kein Scha

den ist, frage ich mich, was denn dann ein Schaden ist. Diese Schäden gefährden Ar

beitsplätze bei den in Mitleidenschaft gezogenen Betrieben. Damit handelt es sich 

nicht mehr allein um eine Auseinandersetzung zwischen den Tarifparteien. Die Bevöl

kerung wird in Mithaftung genommen. Die Grundrechte Dritter sowie Rechtsgüter mit 

Verfassungsrang werden berührt. Ja, es besteht die Gefahr, dass die Auswirkungen 

des Streiks auf unbeteiligte Dritte größer sind als die Auswirkungen auf den Streikgeg

ner selbst. Wir wollen deshalb die Auswirkungen im Bereich der Daseinsvorsorge auf 

ein vertretbares Ausmaß begrenzen.

Zugleich geht es darum, die Grundversorgung der Bevölkerung in essenziellen Berei

chen der Daseinsvorsorge sicherzustellen. Das gilt insbesondere für die Bereiche 
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Energie und Wasserversorgung, Entsorgung, Gesundheitswesen und Verkehr, Feuer

wehr, innere Sicherheit, Post und Telekommunikation. Liebe Kolleginnen und Kollegen 

der SPD, eine Aushöhlung des Streikrechts müssen Sie nicht befürchten. Wir wollen 

nicht das Streikrecht als solches einschränken, sondern nur das Verfahren bei den 

Streiks regeln. Hier geht es um Leitplanken für das Streikrecht in besonders sensiblen 

Bereichen der Daseinsvorsorge.

Für die Bayerische Staatsregierung steht fest: Die Koalitionsfreiheit und das Recht auf 

Streik müssen gewahrt werden. So steht es auch in Artikel 9 Absatz 3 des Grundge

setzes. Deshalb sollen die gesetzlichen Regelungen im Dialog mit den Sozialpartnern 

geklärt werden. Daher gibt es auch keine Unterscheidung in gerechtfertigte und unge

rechtfertigte Streiks. Wir unterstellen auch nicht, die Gewerkschaften würden leichtfer

tig streiken. Wir wollen aber die Bevölkerung vor den schlimmsten Auswirkungen von 

Streiks im Bereich der Daseinsvorsorge schützen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür sind folgende gesetzliche Vorgaben erforder

lich: Dem Streik muss ein Schlichtungsversuch vorausgehen. Damit stellen wir sicher, 

dass ein Streik erst nach dem Ausschöpfen aller Verhandlungsmöglichkeiten als Ulti

ma Ratio ausgerufen wird. Der Streik ist vier Tage vor seinem Beginn anzukündigen, 

um die Bevölkerung einzustimmen und ihr die Möglichkeit zu geben, sich darauf vor

zubereiten. Die Tarifpartner müssen eine Mindestversorgungsvereinbarung schließen. 

Darin sollen Art und Umfang der Notdienstarbeiten während des Streiks festgelegt 

werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, die Bayerische Staatsregierung hat ein 

wohlüberlegtes Konzept vorgelegt und einen wohlüberlegten Beschluss gefasst. Wir 

werden unsere Vorschläge am 10. Juli in den Bundesrat einbringen. So können wir die 

erforderlichen Regelungen zum Streikrecht in diesem Bereich vorantreiben. Ich halte 

das für absolut notwendig.

(Beifall bei der CSU)
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Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Ministerin. – Weitere Wort

meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich gebe be

kannt, dass die CSU zu diesem Punkt namentliche Abstimmung beantragt hat. Da die 

Frist noch nicht verstrichen ist, können wir die Abstimmung jetzt noch nicht durchfüh

ren. Ich fahre deshalb mit der Beratung der nächsten Dringlichkeitsanträge fort.

(...)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich komme zurück zum Dringlichkeitsantrag Num

mer 3 und hier zur namentlichen Abstimmung. Es geht um den Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Angelika Weikert, Doris Rauscher und an

derer und Fraktion (SPD) betreffend "Einschränkung des Streikrechts in Bereichen der 

Daseinsvorsorge – Angriff auf die Tarifautonomie!" auf der Drucksache 17/7043. Ich 

eröffne die Abstimmung. Sind Sie mit drei Minuten einverstanden? – Danke schön.

(Namentliche Abstimmung von 17.09 bis 17.12 Uhr)

Ich gebe das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag der 

Abgeordneten Rinderspacher, Weikert, Rauscher und anderer und Fraktion (SPD) be

treffend "Einschränkung des Streikrechts in Bereichen der Daseinsvorsorge – Angriffe 

auf die Tarifautonomie!", Drucksache 17/7043, bekannt: Mit Ja haben 48 gestimmt, mit 

Nein 91. Es gab keine Stimmenthaltung. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)
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